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Prüfungsvermerk der Sozialkommission:

Von der Sozialkommission ist zu prüfen, ob die Höhe des beantragten Kredites durch die wohnliche Aus
stattung des Antragstellers und seine sonstigen Verhältnisse gerechtfertigt ist
Eine kurze schriftliche Stellungnahme ist hierunter niederzulegen.

Auf Grund der getroffenen Feststellungen wird die Gewährung eines Wohnbedarf-Kredits in Höhe von 

........................DM befürwortet und Rückzahlungsraten in Höhe von......................... DM vorgeschlagen.

den.................................... 195.
(Ort und Datum)

(Unterschrift des Vorsitzenden der örtlichen 
Sozialkom mission)

Entscheidung des Bürgermeisters:

Der beantragte Wohnbedarf-Kredit wird hiermit in Höhe von ................................................. DM bewilligt — wird nicht
bewilligt

Der vereinbarte monatliche Rückzahlungsbetrag wird in Höhe von .............................................. DM festgesetzt.

den.... .............................. 195...._
(Ort und Datum)

(Dienstsiegel)

(Unteischiift des Bürgermeisteis)

Kreditberechtigungsschein erhalten:

(UrKeischrift des Umsiedlers)


